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Der Begriff des Wissens ähnlich schwer zu fassen wie der des Rechts.[1] Es fehlt an
einer allgemein geteilten Definition. Die Tendenz geht dahin, den Wissensbegriff so
aufzulösen, dass alles und jedes mit ihm verknüpft werden kann. Wenn man die
Reihe der Komposita aus der Einleitung Trutes zu dem von H. C. Röhl
herausgegebenen Sammelband[2] aufruft, kann einem schnell schwindelig werden:
Wissenserzeugung, Wissensdistribution, Wissensinfrastruktur, Wissenssoziologie,
Wissensforschung, Allgemeinwissen, Sonderwissen, Entscheidungswissen,
Wissensbestand, Wissenskontext, öffentliches und nichtöffentliches Wissen,
Experten- und Laienwissen, Erfahrungs-, Fakten-, Regel- und Rezeptwissen,
explizites, formalisiertes und informelles Wissen, Wissensordnung, Wissensqualität,
Wissensregime, Wissenshierarchie, Wissensgrundlage, Wissensasymmetrie und
nicht zuletzt Wissenschaft und Nichtwissen.[3]

Um nicht in die Tiefen der Philosophie und Erkenntnistheorie einzutauchen, verenge
ich das Thema auf satzförmiges (propositionales) Wissen. Wissen kann also
alles zum Inhalt haben, was durch Sprache transferierbar ist. Ich lasse damit
phänomenologisches Wissen (ich weiß, wie sich Schmerz anfühlt) und implizites
Wissen außer Betracht. Polanyis berühmtes Dictum »one can know more than one
can tell« kehren wir um: Wir können mehr als wir wissen.

»We know a person’s face, and can recognize it among a thousand, indeed
among a million. Yet we usually cannot tell how we recognize a face we know.
So most of this knowledge cannot be put into words.«[4]

Es kommt zunächst nicht darauf an, ob der Inhalt der Sätze richtig oder falsch, wahr
oder gerechtfertigt, plausibel oder absurd ist. Intersubjektive Transferierbarkeit
heißt nämlich nicht, Transmissibilität der Akzeptanz einer Proposition ihrem Inhalt
nach, sondern lediglich Möglichkeit des gleichsinnigen Verständnisses. Zur weiteren
Eingrenzung des Themas bewährt sich die Verwendung von Gegenbegriffen[5].

Wissen und Information: Man unterscheidet Zeichen, Daten und Informationen.
Nackte Zeichen – die Buchstabenreihe oder die Zahlenreihe, einzelne Bits oder
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Bytes, die nach dem ASCII-Standard oder Unicode arrangiert sind oder als Pixel
einen Bildpunkt definieren – stehen für sich. Sie werden zu Symbolen, wenn sie in
einer Weise zusammengefügt sind, dass sie zu Bedeutungsträgern werden, die in
Sätzen verwendet werden können wie Worte oder Bildzeichen. Zeichen werden zu
Daten, wenn sie mit Sachverhalten beliebiger Art verknüpft sind. Daten als solche
haben noch keinen Verwendungsbezug. Es handelt sich um Informationen im
Speicher- und Transportzustand.[6] Daten enthalten potenziell Informationen.
Werden Daten als Informationen wahrgenommen, so werden sie zu Wissen.
Informationen treten zunächst vereinzelt auf. Aus Wetterdaten erhalte ich die
Information, dass es 11. 11. 2024 um 12 Uhr in Düsseldorf geregnet hat. Eine
solche isolierte Information wird man kaum als Wissen ansprechen. In der Regel
werden erst viele singuläre Informationen zu relevantem Wissen zusammengefügt.
So ergibt sich aus einzelnen Wetterinformationen Klimawissen. Der Wissensbegriff
ist also auf Steigerung oder Vermehrung angelegt, indem möglichst viele
Informationen kombiniert werden.

Daten, Information und Wissen sind auch Rechtsbegriffe. Doch findet man in
keiner der einschlägigen Vorschriften universelle Definitionen. Art. 4 Nr.1 DSGVO
und § 1 BDSG definieren nicht eigentlich, was Daten sind, sondern qualifizieren
bestimmte Daten als personenbezogen. § 2. IFG betrifft informationshaltige Daten
im Speicherzustand, ebenso § 2 III UIG. Dagegen geht es in § 5 TMG um bestimmte
Inhalte als Information. Als Information in diesem Sinne kann man auch
Geschäftsgeheimnisse i. S.von § 2 I 1 GeschGehG einordnen. § 312f III BGB spricht
von »digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger bereitgestellt
wurden«. Das entspricht § 202a II StGB. Danach sind Daten, die gegen das
Ausspähen geschützt sind, »nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst
nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden«. Diese
Definition passt auch auf Daten, die in § 12a EGovG als offene qualifiziert werden.

Objektiv(iert)es Wissen und subjektives Wissen (Kenntnis): Wissen, so sagt
Schrader, sei personaler Natur, nämlich von Menschen wahrgenommene,
verstandene Information. Er weist darauf hin, dass das BGB z. B. in § 1472 II Wissen
und Kenntnis synonym verwendet.[7] In rechtlichem Zusammenhang kommt es in
der Regel nicht auf das irgendwo vorhandene Wissen, sondern auf subjektives
Wissen = Kenntnis bestimmter Personen von bestimmten Tatsachen an. Nur
subjektives Wissen kann moralisch und rechtlich zugerechnet werden. Nur für
subjektiv vorhandenes Wissen gilt scientia potestas est (Francis Bacon): Wissen ist
Macht. Aber Wissen ist grundsätzlich nicht an Personen gebunden. Es wird auf
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vielfältige Weise personenunabhängig gespeichert und transportiert. Von
objektiviertem Wissen kann man sprechen, wenn es irgendwie in
wiedergewinnbarer Form geäußert worden ist, und sei es auf Keilschrifttafeln, die
nur Archäologen entziffern können. Der Gegenbegriff verweist in diesem
Zusammenhang also nicht auf »Objektivität«, sondern nur darauf, dass das Wissen
irgendwo auf der Welt durch Zeichen oder Symbole als Information festgehalten
und so zum Objekt geworden ist.

Privates und externalisiertes Wissen: Nicht mitgeteilte Gedanken oder
Beobachtungen (»Ich habe die Idee, dass … ; »ich wollte nicht, dass mein Schlag
tödlich ist«, »ich fürchte mich vor der Zukunft«, »ich habe einen Blitzeinschlag
gesehen«) bleiben privat. Gedanken müssen erst externalisiert werden, so dass sie
von anderen wahrgenommen werden können, um als Wissen relevant zu werden.
Normalerweise geschieht die Externalisierung durch einen Kommunikationsakt des
Wissensträgers, also durch Wort, Schrift oder andere Zeichen. In juristischem
Zusammenhang ist oft privates als subjektives Wissen relevant. Es wird gelegentlich
auch durch Indizien zugänglich gemacht oder es wird durch eine Pflicht zur
Kenntnisbeschaffung ersetzt, wie in § 932 II BGB.

Wissen und Unwissen: Von Unwissen zu reden macht nur Sinn, wenn Wissen
unabhängig von subjektivem Wissen vorhanden ist. Wenn man weiter fragt, gerät
man schnell in die Abgründe der Erkenntnistheorie. Jedenfalls lässt sich Unwissen
nur behaupten, wenn andere mindestens über subjektives Wissen verfügen, dass
sie für wahres Wissen halten.

Wissen und Irrtum: Irrtum (z. B. in § 119 II BGB) setzt Wissen als Gegenbegriff
voraus. Das Begriffspaar macht jedoch nur für empirisches Wissen Sinn.
Empirisches Wissen ist nicht unbedingt Faktenwissen, jedenfalls nicht im
Alltagsverständnis dieses Begriffs. Normen, Werte und Religion sind als solche keine
Fakten. Aber was über diese drei gesagt oder geschrieben wird sowie die
Überzeugungen anderer sind doch Fakten, die man wissen kann. Insoweit ist Wissen
über Normen, über ihren Inhalt und ihre Geltung, empirisches oder Faktenwissen,
über das man irren kann.

Wahres und falsches Wissen: Die Wahrheitsfrage zielt auf den Inhalt der Sätze,
die als Wissen zirkulieren. Radikaler Skeptizismus will uns sagen, dass praktisch
alles, was wir zu wissen glauben, angezweifelt werden könne. Es lohnt es sich nicht,
hier in die Wahrheitstheorien einzusteigen. Wir gehen davon aus, dass mindestens
Sätze mit analytischem, logischem und empirischem Gehalt wahrheitsfähig sind. In



Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

juristischem Zusammenhang geht es meistens um die Frage, ob empirisches
Wissen wahr oder falsch ist. Der Empirie zugänglich ist schon die Externalisierung
des Wissens auf einen Wissensträger und die anschließende Wahrnehmung. Hier
zeigt sich wieder das Phänomen der Sprachstufen. Es gibt also wahres Wissen über
falsches Wissen, so wenn wir erfahren, dass Menschen annehmen, der Klimawandel
sei allein durch Sonnenfleckenaktivitäten verursacht.

Wissen und Überzeugung: Aus der Kenntnis von Begriffskonstruktionen,
Konzepten und Normen folgt nicht unmittelbar deren Billigung oder gar Übernahme.
Analoges gilt für Wissen über Religion und Kultur.

Wissen und Glauben: Zu Propositionen (Behauptungsätzen) kann man
unterschiedliche Einstellungen haben. Wissen kommt nur bei solchen Propositionen
in Betracht, die man für wahr halten kann. Glauben kann man auch Sätze, von
denen klar ist, dass sie sich nicht beweisen lassen. Man kann aber auch an
beweisbare Sätze glauben, ohne dass der Beweis erbracht ist.

Sicheres und unsicheres Wissen: Sicherheit oder Unsicherheit kann sich auf
Kenntnis oder auf den Gegenstand des Wissens beziehen. Ich weiß mit Sicherheit,
dass die Erde rund ist, bin aber unsicher, wer das als erster behauptet hat. Ich weiß
sicher, dass unsicher ist, wie sich das Covid-19-Virus ohne den Lockdwon
ausgebreitet hätte.

Eigenes Wissen und übernommenes Wissen: Empirisches Wissen im engeren
Sinne kommt aus eigener Anschauung und Erfahrung. Das meiste Wissen wird
jedoch übernommen. Für die eigene Lebenswelt hat man vielleicht noch den
Eindruck, man kenne sie aus Erfahrung. Doch der Eindruck täuscht. Schon meinen
Lebenslauf kenne ich zum Teil nur aus Berichten von Eltern und Verwandten. Das
Weltwissen dagegen stammt mehr oder weniger vollständig aus sekundären,
tertiären oder noch weiter entfernten Quellen. Man lernt es mehr oder weniger
planmäßig in Familie und Schule, aus Büchern und anderen Medien oder beiläufig
im Umgang mit anderen Menschen. Die Qualität dieses Wissens wird in der Regel
gar nicht hinterfragt. Sie ergibt sich unmittelbar aus der sozialen Beziehung zur
Wissensquelle. Das Recht begegnet dem sekundären Wissen mit Vorsicht. Aus dem
Common Law kennt man die hearsay-rule, die es verbietet, Wissen aus zweiter
Hand als Beweismittel zu verwenden, da der Gegner den Sprecher nicht ins
Kreuzverhör nehmen kann.

Aktuelles und abrufbares Wissen: Was Menschen als Wissen aufnehmen, bleibt
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nur zu einem kleinen Teil präsent. Das meiste verschwindet in der Erinnerung. Von
dort lässt es sich mehr oder weniger genau abrufen, kann aber auch ganz verloren
gehen. In juristischem Zusammenhang entsteht dann oft die Frage, ob ein Mensch
verpflichtet ist, seiner Erinnerung aufzuhelfen, sei es mit individueller Anstrengung,
sei es mit Hilfe extern gespeicherten Wissens wie Notizen, Akten oder Dateien.

Persönliches Wissen und Akten- oder Datenwissen: Rechtlich relevante
Kenntnisse werden typischerweise planmäßig in Akten und Dateien zur
Wiedergewinnung festgehalten, von Privaten meist nur in wichtigeren
Angelegenheiten. Arbeitsteilige Organisationen müssen solche Informationen schon
deshalb speichern, damit unterschiedliche Personen darauf zugreifen können. Viele
Aufzeichnungen, Akten und Dateien müssen auch von Rechts wegen vorgehalten
werden, etwa für Steuer- und Bilanzzwecke. Was in den Akten ruht, ist denen, die
darüber verfügen, nicht immer alles bekannt. Wieweit Aktenwissen rechtlich
relevantes Wissen darstellt, hängt daher von Aufzeichnungs- und
Wiedergewinnungspflichten ab.

Triviales und relevantes Wissen: Normalerweise will niemand wissen, dass ich
heute zum Frühstück genau drei Tassen Kaffee ohne Milch und Zucker getrunken
habe. So gibt es unendlich viel irrelevantes und kaum weniger triviales Wissen.
Triviales Wissen kann aber im Rechtsstreit schnell relevant werden. Der
Hausverkäufer, der morsche Stellen im Gebälk gesehen hat, muss von dieser
Information dem Käufer Mitteilung machen, will er eine Mängelhaftung vermeiden.

Einzelfallwissen und gesammeltes Wissen: Vor Gericht streitet man sich
meistens um Einzelfallwissen: Hat A am 2. Januar bei XY ein paar Schuhe bestellt?
Ist B am 3. Januar auf der XY-Straße mit seinem PKW über 50 kmh gefahren? Hat C
drei Kinder, die als Erben in Betracht kommen? In Unternehmen und Behörden
wachsen aus vielen solcher Einzelfälle Datensammlungen. Diese Daten werden
schon als solche, wenn man sie zur Kenntnis nimmt, zu Wissen. Sie können darüber
hinaus ausgewertet werden, um generelles Wissen zu erzeugen. Im Hintergrund
stehen detaillierte Rechtsnormen, welche die Sammlung und Verwendung solcher
Daten regeln.

Einzelfallwissen und generelles Wissen: Wissenschaft, von der Geschichte
einmal abgesehen, interessiert sich für generelles Wissen, das heißt für solches, das
sich nicht in einem Ereignis erschöpft, wie es die folgenden Sätze beschreiben: Am
1. Mai hat es geregnet. V hat K am 1. Mai den PKW verkauft. In juristischen
Zusammenhängen kommt es dagegen oft auf Einzelfallwissen (Kenntnis) an.
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Wusste V, dass der verkaufte PKW einen Mangel hatte? In der Literatur
unterscheidet man gerne zwischen Wissen, dass, Wissen, warum und Wissen, wie
(z. B. Wohlrapp). Wissen, dass ist Einzelfall- oder gesammeltes Wissen. Generelles
Wissen antwortet auf die Warum-Frage. Die Frage Wissen, wie ist zweideutig. Sie
erwartet als Antwort den Verweis entweder auf unreflektiertes Können oder auf
Verfahrensregeln. Das forensich relevante Einzelfallwissen wird auch als Zustands-
oder Tatbestandswissen bezeichnet. An die Unterscheidung von Einzelfallwissen
und generellem Wissen lässt sich die Differenzierung von (Wissen über)
Falltatsachen und Rechtstatsachen anknüpfen.

Individuelles und soziales Wissen: Soziale Erkenntnistheorie (Social
Epistemology) betont die soziale Konstituierung und Vernetzung von
Wissensbeständen. Danach ist Wissen kein gesicherter Bestand, der bei Bedarf
abgerufen wird. Wissen wird vielmehr im Prozess gesellschaftlicher Kommunikation
ständig neu konfiguriert. Mit Alvin Goldman kann man drei Ebenen der
Wissenskonsolidierung unterscheiden, nämlich die individuelle Ebene, die
Gruppenebene und die Systemebene. Epistemologie ist als Erkenntnistheorie die
Lehre vom richtigen Wissen. Wissenssoziologie fragt aus empirischer Sicht, wie sich
subjektive Wissensbestände in der Gesellschaft entwickeln. Social Epistemology ist
die Erkenntnistheorie des kulturellen Konstruktivismus, die behauptet, dass die
Suche nach einem objektiv wahren oder richtigen Wissen verfehlt sei, weil Wissen
von vornherein nur als soziales Phänomen in Betracht komme. Wer dagegen die
Frage nach empirischer Wahrheit nicht verwirft, zieht die Wissenssoziologie zu Rate,
um zu klären, wie sich subjektives Wissen in den Köpfen der Menschen bildet, das
dann als soziales Wissen seine Wirkung tut.

Instrumentelles und wertbildendes Wissen: Wissen kann im Rahmen der
Zweck Mittel-Relation dazu dienen, bestimmte Handlungsziele zu erreichen. Wissen
ist also erforderlich, um Recht als Mittel zum Zweck einzusetzen. Dazu gibt es viele
Überlegungen, woher die Entscheidungseinstanzen – Parlamente, Behörden,
Gerichte – ihr Sachwissen beziehen. Es liegt jedenfalls nicht einfach so, dass man zu
jeder Aufgabe das notwendige Wissen irgendwo nachschlagen oder einen Experten
fragen könnte. In diesem Zusammenhang aber wichtiger: Bevor man Wissen
instrumentell einsetzt, muss man sich ein Ziel gebildet haben. Die Zielbildung hängt
ihrerseits von Wissen, insbesondere über den Ausgangszustand, ab. Zwar beruht
die Zielbildung letztlich auf einem Werturteil. Doch dieses Urteil stützt sich auf
vielerlei Wissen.

Wissensdurst und Wissenverbote: Wissen ist eine positive Ressource, denn
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nicht zuletzt gilt: Wissen ist Macht. Eine lange Reihe von Rechtsnormen regelt daher
den Erwerb, die Organisation und die Weitergabe von Wissen. Verboten ist z. B. die
Forschung an Embryonen. Geboten ist die Geheimhaltung bestimmter
Wissensbestände, verboten folglich ihre Weitergabe. Weitgehende Verbote
betreffen insbesondere die Datensammlung zur Gewinnung von Wissen.

Fakten- und Normenwissen: Für die folgenden Abschnitte sei noch einmal
wiederholt, dass auch das Wissen über die Existenz von Normen als Faktenwissen in
Betracht kommt. Insofern gibt es empirisches Wissen über das (positive) Recht, und
zwar sowohl als objektives Wissen wie auch subjektiv als Rechtskenntnis.

»Wissen und Recht« sind keine Antonyme, sondern eine Verlegenheitsüberschrift
wie law & something, »Recht und Gesellschaft«, »Recht und Kultur« usw. Es gibt
praktisch kein Rechtsthema, das man nicht in irgendeiner Weise aus einer
Wissensperspektive behandeln könnte. Das demonstriert, gekonnt und mit vielen
Nachweisen, Laura Münkler in dem einleitenden Beitrag »Wissen − ein blinder Fleck
des Rechts?«, um eine Forschungslücke und damit Bedarf für den von ihr
herausgegebenen Sammelband »Dimensionen des Wissens im Recht« (2019) zu
begründen.
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